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REGELUNGEN DURCH DAS 

JAHRESSTEUERGESETZ 2022 

Für 2023 sind durch das Jahressteuergesetz erheb-

liche Änderungen geplant. Bei Redaktionsschluss 

lag die endgültige Fassung allerdings noch nicht 

vor. Inwiefern und wann Bundestag und Bundesrat 

noch zustimmen, ist noch nicht abzusehen, es ist 

aber davon auszugehen, dass ab 2023 mit vielen 

Änderungen zu rechnen ist. Nachfolgend werden 

die wichtigsten Änderungsentwürfe stichpunktartig 

aufgezeichnet: 

1. Gebäude AfA § 7 Abs. 4 EStG 
 

Steuerpflichtige hatten bisher die Möglichkeit, ihr 

Objekt mit einer kürzeren als der gesetzlich vorge-

gebenen Nutzungsdauer abzuschreiben, wenn ein 

begründeter Ausnahmefall vorlag und entspre-

chende Nachweise vorgelegt werden konnten. Von 

dieser Ausnahmeregelung kann ab 2023 kein Ge-

brauch mehr gemacht werden. Dadurch sollen Bü-

rokratieaufwand und Ungleichbehandlungen ver-

mieden werden. Soweit die Absetzung für Abnut-

zung für Gebäude im Rahmen der Einkünfteermitt-

lung für das Kalenderjahr 2022 oder das vor dem 

1. Januar 2023 endende Wirtschaftsjahr zulässiger-

weise mit einer geringeren Nutzungsdauer vorge-

nommen wurde, kann die Absetzung für Abnutzung 

auch weiterhin nach der zu diesem Stichtag aner-

kannten kürzeren Nutzungsdauer bemessen wer-

den.  

 

Ein Jahr später, zum 01.01.2024, wird der reguläre 

lineare AfA-Satz von 2 % auf 3 % angehoben. 

Damit verkürzt sich zwar die Abschreibungsdauer 

auf 33 Jahre, die tatsächliche Nutzungsdauer wird 

aber weiterhin 50 Jahre betragen. Diese Regelung 

gilt ausschließlich für neue Wohngebäude. Davon 

sind Wohngebäude betroffen, die nach dem 

30.06.2023 fertig gestellt werden. 

2. Altersvorsorgeaufwendungen 
 

Von den Steuerpflichtigen geleistete Altersvorsor-

geaufwendungen können nun vollständig als Son-

derausgaben steuermindernd in der Einkommen-

steuererklärung angesetzt werden. Bislang war nur 

eine teilweise Berücksichtigung dieser Aufwendun-

gen möglich. Auf langfristige Sicht soll mit dieser 

Regelung eine doppelte Besteuerung der Renten 

vermieden werden. Diese Regelung sollte ur-

sprünglich erst ab 2025 gelten, wurde nun aber 

vorgezogen. 

3. Anpassung des Sparerpauschbetrags 

Wer Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt, ist bis 

zu einem Betrag von 801 € pro Jahr vom Einbehalt 

von Kapitalertragsteuer befreit. Bei zusammenver-

anlagten Ehegatten gilt der doppelte Betrag von 

1.602 €. Der bisherige Betrag wird zum 01.01.2023 

auf 1.000 € bei Einzelveranlagung bzw. auf 2.000 € 

bei Zusammenveranlagung angehoben. 

4. Anpassung des Ausbildungsfrei-

betrags 

Steuerpflichtige können für ein Kind, welches sich 

in einer Berufsausbildung befindet und dabei aus-

wärtig untergebracht ist, einen steuermindernden 

Ausbildungsfreibetrag bei der Einkommensteuer-

berechnung erhalten. Dieser erhöht sich zum 

01.01.2023 von bisher 924 € auf 1.200 €. Voraus-

setzung dafür ist außerdem, dass für das Kind noch 

ein Kindergeldanspruch besteht. 

5. Häusliches Arbeitszimmer 

Beim Vorliegen eines häuslichen Arbeitszimmers 

und ohne einen anderen Arbeitsplatz konnten Steu-

erpflichtige bislang Aufwendungen bis zu 1.250 € 

abziehen. Das Finanzamt hat bei der Veranlagung 

grundsätzlich zu überprüfen, ob die Voraussetzun-

gen in jedem Einzelfall vorliegen. Um diesen Auf-

wand zu vermindern, wird der Höchstbetrag von 

1.250 € ab 2023 zu einem Pauschbetrag in selbiger 

Höhe umgewandelt, der den Steuerpflichtigen zu 

gewähren ist, sobald ihnen kein anderer Arbeits-

platz zur Verfügung steht. Bildet das Arbeitszimmer 

den Mittelpunkt der Tätigkeit, kann der volle Abzug 

der Aufwendungen als Betriebsausgabe oder Wer-

bungskosten angegeben werden. Es ist jedoch Vo-

raussetzung, dass dem Steuerpflichtigen dauerhaft 

kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Wird 

das häusliche Arbeitszimmer beispielsweise nur an 

manchen Wochentagen genutzt, weil an den übri-

gen Tagen ein anderer Arbeitsplatz vorhanden ist, 

so kann höchstens der Pauschbetrag von 1.250 € 

geltend gemacht werden. 

6. Förderung von PV Anlagen 

Der Ausbau von PV-Anlagen soll weiter gefördert 

werden. Die Regierung hat sich dafür mehrere 

Maßnahmen überlegt. Zum einen soll eine Ertrags-

steuerbefreiung eingeführt werden, die für PV-An-

lagen gilt, wenn diese ein Leistung von max. 30 kW 
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(Bruttonennleistung laut Marktstammdatenregis-

ter) bei Einfamilienhäusern und Gewerbeimmobi-

lien bzw. 15 kW je Wohn- und Gewerbeeinheit bei 

übrigen, überwiegend zu Wohnzwecken genutzten 

Gebäuden haben. Die Steuerbefreiung soll unab-

hängig von der späteren Verwendung des erzeug-

ten Stroms gelten. 

Zum anderen wird ein sog. Nullsteuersatz für die 

Umsatzsteuer eingeführt, soweit es sich um eine 

Leistung an den Betreiber einer Anlage handelt und 

die Anlage auf oder in der Nähe von (Privat- ) Woh-

nungen und öffentlichen und anderen Gebäuden, 

die dem Gemeinwohl dienend genutzt werden, in-

stalliert wird. Der Betreiber wird bei der Anschaf-

fung nicht mehr mit Umsatzsteuer belastet und 

muss nicht mehr auf die Kleinunternehmerregelung 

verzichten, um die Vorsteuer zurückzuerhalten. 

Dadurch wird Bürokratieaufwand vermieden. 

7. Änderungen im Bewertungsgesetz 

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die 

geplanten einschneidenden Änderungen für künf-

tige Immobilienübertragungen im Rahmen der 

Schenkung- und Erbschaftsteuerveranlagung.  

Der Entwurf sieht weitreichende Verschlechterun-

gen der steuerlichen Bewertungsverfahren vor, so 

etwa die Verlängerung der Gebäudenutzungsdauer 

von Wohnungs- /Teileigentum sowie Ein- und 

Zweifamilienhäusern, eine Herabsetzung der ge-

setzlichen Liegenschaftszinssätze und Bewirtschaf-

tungskosten, die Einführung von Regionalfaktoren 

bei der Bestimmung von Regelherstellungskosten 

und ferner eine erhebliche Anpassung der sog. 

Sachwertfaktoren.  

Nach derzeitigem Stand des Entwurfs ist mit erheb-

lichen Sachwertsteigerungen von bis zu 50 % zu-

lasten der Steuerpflichtigen zu rechnen. Ebenso 

steht eine Erhöhung der Ertragswerte bevor. 

8. Inflationsausgleichsgesetz 

Das Inflationsausgleichsgesetz soll die kalte Pro-

gression abbauen und damit bewirken, dass die 

Bürger mehr Geld zur Verfügung haben. Zudem 

hätte es für viele Bürger weniger Verwaltungsauf-

wand zur Folge, da so deutlich mehr Bürger von der 

Abgabe einer Steuererklärung befreit wären. Dage-

gen sind besonders hohe Einkommen von dieser 

Regelung ausgenommen. Als Gesetzesvorhaben 

wurde der Entwurf im September vom Bundeska-

binett verabschiedet.  

Der Gesetzesentwurf sieht folgende Änderungen 

vor: 

 Der Grundfreibetrag soll zum 01.01.2023 auf 

10.632 € angehoben werden, zum 01.01.2024 

auf 10.932 €. 

 Die sog. Tarifeckwerte sollen verschoben wer-

den. Damit würde der Spitzensteuersatz in 

2023 erst bei 61.972 € greifen, in 2024 erst bei 

63.515 €. 

 Zur Unterstützung von Familien soll der steu-

erliche Kinderfreibetrag angehoben werden. 

Dieser soll von 2022 bis 2024 jährlich steigen. 

 Das Kindergeld soll zum 01.01.2023 auf 237 € 

monatlich für das erste, zweite und dritte Kind 

angehoben werden. Dies gilt unabhängig da-

von, ob die Familie Einkommensteuer zahlt 

oder nicht. 

 Wer Unterhaltszahlungen leistet, konnte diese 

bislang bis zu einem Höchstbetrag von 9.984 € 

steuerlich berücksichtigen lassen. Der Höchst-

betrag soll rückwirkend schon für 2022 auf 

10.347 € angehoben werden. 

9. Verlängerung der Frist der 

Grundsteuererklärungen 

 

Die Berechnung der Grundsteuer errechnet sich 

seit Jahren anhand veralteter Werte. Deswegen 

sollen ab 2025 neue Berechnungsgrundlagen gel-

ten. Für diese werden aber die aktuellen Grund-

stückswerte benötigt, sodass alle Grundstücksei-

gentümer in Deutschland eine Grundsteuer-erklä-

rung einreichen müssen. Die ursprünglich ange-

setzte Frist dazu lief vom 01.07. bis zum 

31.10.2022.  

Da es nicht gelingen wird, dass alle Erklärungen in-

nerhalb der Frist eingehen, haben sich Bund und 

Länder kurz vor Ablauf der Frist geeinigt, dass die 

Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärungen bun-

desweit bis zum 31.01.2023 verlängert wird. 

10. Viertes Corona-Steuerhilfegesetz in 

Kraft 

Der Bundesrat hat am 10.06.2022 dem Vierten 

Corona-Steuerhilfegesetz zur Verringerung der Fol-

gen durch die Pandemie zugestimmt. Darin enthal-

ten sind u. a. folgende Änderungen für Unterneh-

mer und Privatpersonen: 
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Unternehmen haben die Möglichkeit einer erweiter-

ten Verlustrechnung bis Ende 2023. Von Beginn 

diesen Jahres an kann ein Verlust von bis zu 10 

Mio. Euro oder 20 Mio. Euro bei zusammenveran-

lagten Steuerpflichtigen zurückgetragen werden. 

Zudem ist der Verlustrücktragszeitraum ab 2022 

dauerhaft auf zwei Jahre ausgeweitet worden. 

11. Degressive Abschreibung 

Für die Möglichkeit einer schnellen Refinanzierung 

wird die Abschreibungsdauer der degressiven AfA 

um ein Jahr verlängert. Dies gilt für bewegliche 

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, welche in 

2022 angeschafft oder hergestellt werden. 

12. Abzinsung unverzinslichen 

Verbindlichkeiten 

Im Rahmen des 4. Corona-Steuerhilfegesetzes hat 

der Finanzausschuss des Bundestags den vom Bun-

desrat geforderten Wegfall der Abzinsung von un-

verzinslichen Verbindlichkeiten in der Steuerbilanz 

umgesetzt. Damit sind unverzinsliche Verbindlich-

keiten mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten 

in der Steuerbilanz nicht mehr mit 5,5 % abzuzin-

sen. Dies gilt für Wirtschaftsjahre, die nach dem 

31.12.2022 enden, oder auf Antrag für Wirtschafts-

jahre, die bereits davor enden und deren Veranla-

gungen noch nicht bestandskräftig geworden sind.  

Anmerkung: Das Abzinsungsgebot bei Rückstel-

lungen bleibt dagegen unverändert bestehen. Beim 

Wegfall der Abzinsung von Verbindlichkeiten sind 

ferner die Auswirkungen auf die Zinsschranke zu 

beachten. 

 

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

13. Bundesfinanzministerium senkt 

Zinssatz für Nachzahlungen und 

Erstattungen auf 0,15 % pro Monat 

Die Verzinsung in Höhe von 0,5 % im Monat insbe-

sondere für Steuernachforderungen wurde schon 

seit längerer Zeit von der Fachwelt als nicht mehr 

realistisch angesehen. Dem gerecht zu werden, 

gab es dafür auch schon mehrere Anläufe bei ver-

schiedenen Gerichten wie dem Bundesfinanzhof 

und auch dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG). 

Das Bundeskabinett hat am 30.03.2022 den Ent-

wurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der Ab-

gabenordnung und des Einführungsgesetzes zur 

Abgabenordnung beschlossen. Der Gesetzentwurf 

senkt den Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstat-

tungszinsen rückwirkend von ehemals 0,5 % pro 

Monat ab dem 01.01.2019 auf 0,15 % pro Monat 

(= 1,8 % pro Jahr). Die Angemessenheit dieses 

Zinssatzes ist unter Berücksichtigung der Entwick-

lung des Basiszinssatzes mindestens alle drei Jahre 

mit Wirkung für nachfolgende Verzinsungszeit-

räume zu evaluieren – spätestens also erstmals 

zum 01.01.2026. Die Neuregelung setzt den Be-

schluss des Bundesverfassungsgerichts vom 

08.07.2021 um. 

Die Neuregelung des Zinssatzes für Nach-zah-

lungs- und Erstattungszinsen für Verzinsungszeit-

räume ab 01.01.2019 gilt für alle Steuern, auf die 

die Vollverzinsung anzuwenden ist. Der Erlass von 

Nach-zahlungszinsen bei vor Fälligkeit freiwillig ge-

leisteten Zahlungen wird im Gesetz verankert und 

damit auch auf die von Kommunen verwaltete Ge-

werbesteuer erstreckt. 

14. Verfassungswidrigkeit der 

Abgeltungsteuer 

Mit der Abgeltungsteuer sind wohl schon viele Bür-

ger in Berührung gekommen ohne es gemerkt zu 

haben. Das liegt daran, dass beispielsweise mit 

dem Erhalt von Zinsen schon die entsprechende 

Kapitalertragsteuer von 25 % durch die auszah-

lende Bank einbehalten wurde. Die Erträge sind 

also schon „abgegolten” und damit auch nicht mehr 

erklärungspflichtig. Wessen persönlicher Steuer-

satz geringer ist als 25 %, hat jedoch die Möglich-

keit, sich die überzahlte Kapitalertragsteuer durch 

die Günstigerprüfung beim Finanzamt zurückzuho-

len. 

Die Abgeltungsteuer steht aber in der Kritik, ver-

fassungswidrig zu sein. Durch einen Rechtsstreit 

hat das Niedersächsische Finanzgericht (FG) diese 

Frage dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
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vorgelegt. Es ist der Auffassung, dass die Abgel-

tungsteuer zu einer Ungleichbehandlung führt, wel-

che nicht mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz des 

Grundgesetzes vereinbar ist. So werden die Steu-

erpflichtigen, welche nur Kapitaleinkünfte erzielen, 

mit 25 % beschwert, andere Steuerpflichtige ohne 

Kapitaleinkünfte dagegen müssen ihre Einkünfte 

mit bis zu 45 % besteuern lassen. Für diese Un-

gleichbehandlung gäbe es keine Rechtfertigungs-

gründe. 

Ursprünglich wurde die Abgeltungsteuer geschaf-

fen, um die Besteuerung für die Steuerpflichtigen 

zu vereinfachen und Deutschland als Finanzplatz 

attraktiver zu machen. Nachdem es vor einigen 

Jahren noch keine Möglichkeit gab, die im Ausland 

erzielten Kapitaleinkünfte der deutschen Bürger 

steuerlich zu überprüfen, sollte so die Besteuerung 

sichergestellt und Steuerhinterziehung entgegen-

gesteuert werden. Nach Auffassung des FG sind 

diese Gründe inzwischen hinfällig. Das BVerfG wird 

die Verfassungstauglichkeit nun überprüfen müs-

sen. 

15. Beendigung der Selbsnutzung eines 

Familienheims 

 

Bei der Berechnung der Erbschafsteuer können Er-

werbe teilweise steuerfrei behandelt werden. Der 

bekannteste Fall dürfte dabei der Erwerb des 

selbstgenutzten Familienheims sein. Der Erwerb ei-

ner im Inland oder in einem Mitgliedstaat der Eu-

ropäischen Union gelegenen Immobilie von Todes 

wegen kann steuerfrei sein. Voraussetzung ist, 

dass der Erblasser bis zum Erbfall die Wohnung zu 

eigenen Wohnzwecken genutzt hat (eine Verhinde-

rung der Selbstnutzung aus zwingenden Gründen 

kann unschädlich sein) und der Erwerber die Woh-

nung unverzüglich (auch hier können zwingende 

Gründe für eine spätere Nutzung unschädlich sein) 

nach dem Erbanfall ebenfalls zu eigenen Wohn-

zwecken nutzt.  

Zu beachten ist aber insbesondere, dass die Nut-

zung durch den Erwerber für mindestens 10 Jahre 

nach dem Erwerb vorliegen muss. Der Bundesfi-

nanzhof (BFH) erließ zwei Urteile zu der Thematik. 

In beiden Fällen endete die Selbstnutzung der Er-

ben aufgrund gesundheitlicher Probleme schon in-

nerhalb der zehnjährigen Frist, sodass das Finanz-

amt die notwendigen Voraussetzungen nicht als er-

füllt ansah und die gewährte Steuerbefreiung auch 

mit Wirkung für die Vergangenheit wieder aufhob.  

Nach dem Erbanfall wurde die Steuerbefreiung in 

beiden Fällen erstmal zu Recht gewährt, nun ist zu 

überprüfen, ob der Erwerber tatsächlich aus zwin-

genden Gründen an der Selbstnutzung gehindert 

war. Es reicht nicht aus, wenn sich der Erwerber 

nur aufgrund persönlicher oder wirtschaftlicher 

Zweckmäßigkeitserwägungen an der Selbst-nut-

zung gehindert fühlt. Vielmehr ist es erforderlich, 

aber auch ausreichend, wenn dem Erwerber aus 

objektiven Gründen die Selbst-nutzung des Fami-

lienheims nicht mehr zuzumuten ist. Dabei ist ein 

strenger Maßstab anzulegen, um eine verfassungs-

widrige Begünstigung zu vermeiden. Allein der 

bauliche Zustand des Gebäudes ist kein zwingender 

Grund für die Aufgabe der Selbstnutzung, da man 

diesen auf die eigenen Lebensumstände anpassen 

könnte. Der BFH hat die beiden Fälle jeweils wieder 

zurück an das Finanzgericht verwiesen, damit diese 

überprüfen, inwiefern bei den gesundheitlichen 

Gründen ein zwingender Grund vorlag. 

FÜR GEWERBETREIBENDE/- 

FREIBERUFLER 

16. Abschreibung eines Firmenwagens 

bei Betriebsaufgabe 

Investitionsabzugsbeträge (IAB) dürfen nur unter 

bestimmten Voraussetzungen gebildet werden. Er-

füllt der Unternehmer diese im Nachhinein doch 

nicht, ist der IAB wieder rückgängig zu machen.  

Das Gesetz schreibt vor, dass das Wirtschaftsgut 

neben dem Jahr der Anschaffung/Herstellung auch 

im ganzen darauffolgenden Wirtschaftsjahr (fast) 

ausschließlich betrieblich genutzt werden muss. 

Sollte es sich bei dem Folgejahr jedoch durch die 

Betriebsaufgabe um ein Rumpfwirtschaftsjahr han-

deln, kann die Voraussetzung anscheinend nicht 

erfüllt werden. Zu dieser Problematik hat der Bun-

desfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 28.7.2021 eine 

Entscheidung getroffen. 

Der Fall landete vor dem BFH, weil eine Unterneh-

merin einen Pkw für ihr Einzelunternehmen kaufte, 

einen IAB sowie die Sonderabschreibung geltend 

machte, im darauffolgenden Jahr den Betrieb je-

doch aufgab. Das Finanzamt änderte daraufhin die 

entsprechenden Einkommensteuerbescheide der 

betroffenen Jahre. Es erkannte den IAB und die 

Sonderabschreibung steuerlich nicht an, weil das 

Wirtschaftsgut nicht über das gesamte Folgejahr 

mindestens fast ausschließlich betrieblich genutzt 
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wurde und damit die gesetzlichen Voraussetzungen 

nach seiner Auffassung nicht erfülle. 

Der BFH entschied anschließend jedoch zum Vorteil 

der Steuerpflichtigen. Durch die Betriebsaufgabe 

wird das Ende des Wirtschaftsjahres nur vorgezo-

gen, sodass die Unternehmerin das Wirtschaftsgut 

quasi das gesamte Wirtschaftsjahr über genutzt 

hat. Allerdings muss trotzdem eine tatsächlich 

überwiegende betriebliche Nutzung vorliegen. Die 

Sonderabschreibung und der IAB sind dann auch 

im Fall einer Betriebsaufgabe nicht rückgängig zu 

machen. 

17. Bürgerliche Kleidung ist keine 

Betriebsausgabe 

Immer wieder kommt es zu unterschiedlichen Auf-

fassungen zwischen Steuerpflichtigen und der Fi-

nanzverwaltung, wenn es um die steuerliche Aner-

kennung von Aufwendungen geht, die auch der pri-

vaten Vermögensebene zugeordnet werden könn-

ten.  

Ein solcher Fall wurde Anfang des Jahres durch den 

Bundesfinanzhof entschieden. Bei dem Steuer-

pflichtigen handelte es sich um einen selbstständi-

gen Trauerredner, der in seiner Gewinnermittlung 

Kosten für die Anschaffung und Reinigung von Be-

rufskleidung als Betriebsausgabe für sich und seine 

Ehefrau, die als Angestellte in seinem Betrieb ar-

beitete, geltend machte. Es handelte sich dabei um 

bürgerliche schwarze Kleidungsstücke, welche nur 

für die Arbeit gedacht seien. Da es von einem Trau-

erredner und seinen Angestellten erwartet wird, 

dass diese sich schwarz kleiden, sei die Anschaf-

fung beruflich veranlasst. 

Es handelt sich bei Aufwendungen für bürgerliche 

Kleidung immer um notwendige Kosten der priva-

ten Lebensführung. Das gilt selbst dann, wenn die 

bürgerliche Kleidung ausschließlich beruflich getra-

gen wird. Ausgenommen davon ist spezielle Be-

rufskleidung, die privat nicht getragen werden 

kann wie (Polizei-)Uniformen. 

18. Keine Verlustrealisierung bei 

Auflösung einer GmbH wegen 

Insolvenzeröffnung 

Wenn der Unternehmer innerhalb der letzten fünf 

Jahre am Kapital einer Kapitalgesellschaft unmit-

telbar oder mittelbar zu mindestens 1 % beteiligt 

war, gehört der Gewinn bei einer Veräußerung der 

Anteile zu den steuerpflichtigen Einkünften aus Ge-

werbebetrieb. 

Für die Festsetzung eines Auflösungsgewinns ist 

dieser nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer 

Buchführung zu ermitteln. Danach gilt insbeson-

dere das Realisationsprinzip. Eine Feststellung die-

ser Art lässt sich bei der Auflösung einer Gesell-

schaft wegen der Eröffnung eines Insolvenzverfah-

rens allerdings noch nicht treffen. Das entschied 

das Finanzgericht Düsseldorf rechtskräftig. 

Ein Auflösungsverlust kann erst in dem Jahr steu-

erlich geltend gemacht werden, wenn die Höhe des 

Ausfalls tatsächlich und endgültig feststeht. Dies ist 

in der Regel erst bei Beendigung des Insolvenzver-

fahrens und Mitteilung der Schlussverteilung. Die 

reine Eröffnung eines Insolvenzverfahrens reicht 

dagegen nicht aus, auch wenn ein vollständiger 

Ausfall zu diesem Zeitpunkt möglich erscheint oder 

droht. Eine Ausnahme wäre lediglich, wenn ein In-

solvenzverfahren mangels Masse abgelehnt wer-

den würde.  

Beachten Sie: Der Zeitpunkt der Verlustrealisie-

rung ist immer wieder Gegenstand von Gerichts-

verfahren. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren 

Berater, damit entstandene Verluste steuerlich be-

rücksichtigt werden können. 

19. Aufteilungsgebot bei Vermietungen 

mit Nebenleistungen 

 

Die von Unternehmern ausgeführten Leistungen 

werden im Umsatzsteuerrecht in Haupt- und Ne-

benleistungen eingeteilt. Die Nebenleistungen tei-

len als unselbstständige Leistungen das Schicksal 

der Hauptleistung. Für sie gilt damit auch der maß-

gebliche Steuersatz der Hauptleistung. Es ist aber 

nicht immer eindeutig zu beurteilen, ob eine ein-

heitliche oder mehrere getrennt zu besteuernde 

Leistungen vorliegen. 

Ein Fall zu dieser Problematik lag dem Bundesfi-

nanzhof (BFH) kürzlich vor. Dabei ging es um Be-

treiber eines Hotels, welche in der Umsatzsteuer-

erklärung die Übernachtungen dem ermäßigten 

Steuersatz unterwarfen, ebenso wie die dazugehö-

rigen Leistungen für Frühstück und Spa als Neben-

leistungen. Das Finanzamt kam bei der Überprü-

fung zum Ergebnis, dass jede Leistung für sich zu 

beurteilen sei. Demnach gilt für Frühstück und Spa 

der reguläre und für die Vermietungsleistung der 

ermäßigte Steuersatz. In diesem Fall gelte das na-

tionale Aufteilungsgebot für Leistungen, die nicht 
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unmittelbar der Vermietung dienen. Der BFH wi-

dersprach der Begründung und ließ den Antrag der 

Hotelbetreiber auf Aussetzung der Vollziehung zu, 

da die Rechtslage zu der Thematik noch nicht ein-

deutig richterlich geklärt sei. Zusatzleistungen wie 

Frühstück oder Wellnessangebote gehörten nicht 

zur unmittelbaren Vermietungsleistung (Beherber-

gung).  

Bis vor einigen Jahren galt es als unionskonform, 

dass Leistungen dieser Art aufgeteilt und somit un-

terschiedlich besteuert werden. Der Europäische 

Gerichtshof (EuGH) hat sich jedoch in der Rechts-

sache „Stadion Amsterdam” bereits im Jahr 2018 

gegen das Aufteilungsgebot ausgesprochen. Eine 

Entscheidung durch den EuGH, ob das nationale 

Aufteilungsgebot mit dem Unionsrecht konform ist, 

steht noch aus. Bis dahin sollten ähnlich gelagerte 

Fälle offengehalten werden. 

20. Leistungsbeschreibung in 

Rechnungen 

Die Anforderungen an ausgestellte Rechnungen 

führen in der Praxis häufig zu unterschiedlichen 

Auffassungen zwischen Finanzverwaltung und Un-

ternehmer. Regelmäßig ändern und präzisieren 

aber auch Gerichte die notwendigen Anforderun-

gen. Dies ist durch den Bundesfinanzhof bezüglich 

einer ausreichenden Leistungsbeschreibung vorge-

nommen worden. Im Hinblick auf jenes Urteil 

wurde nun ein BMF-Schreiben veröffentlicht, wel-

ches die vorgenommene Änderung beschreibt. 

Gegenstand des Urteils war damals die sog. „han-

delsübliche Bezeichnung“. Diese soll den Anspruch 

auf den Vorsteuerabzug grundsätzlich nicht weiter 

verschärfen. Vielmehr ist ausschlaggebend, ob es 

sich um Waren aus dem niedrigen, mittleren oder 

oberen Preissegment handelt, denn in diesen Be-

reichen kann sich die Handelsüblichkeit deutlich 

unterscheiden. Diese Unterscheidung ist für jeden 

Einzelfall gesondert zu treffen. 

Die Bezeichnung der Leistung muss den Abgleich 

zwischen Bestellung und gelieferter Ware ermögli-

chen und zwar eindeutig und ohne Möglichkeit ei-

ner fälschlicherweise mehrfachen Abrechnung. 

Wenn eine Bezeichnung von Gegenständen den ge-

setzlichen Vorgaben von Kaufleuten entspricht und 

diese Bezeichnung in den Geschäftskreisen allge-

mein verwendet wird, ist sie handelsüblich. In Ein-

zelfällen muss eventuell nachgewiesen werden, ob 

eine handelsübliche Bezeichnung vorliegt.

 

21. Fahrtenbücher mit kleinen Mängeln 

Mängel und Ungenauigkeiten in den Fahrtenbü-

chern führen immer wieder zu Meinungsverschie-

denheiten zwischen den betroffenen Unternehmern 

und der Finanzverwaltung. Das liegt daran, dass in 

den meisten Fällen Angaben fehlen oder nicht rich-

tig vermerkt wurden, sodass einzelne Sachverhalte 

nicht mehr glaubhaft sind oder nachvollzogen wer-

den können. 

 

Sofern keine hinreichende Gewähr für die Vollstän-

digkeit und Richtigkeit der Angaben vorliegt, kann 

das Finanzamt die 1-%-Regelung anwenden, wel-

che sich meistens zu Ungunsten des Steuerpflichti-

gen auswirkt. 

In einem vor dem Niedersächsischen Finanzgericht 

(FG) ausgetragenen Streitfall hat ein Steuerpflich-

tiger ein Fahrtenbuch geführt, welches kleinere 

Mängel in Form von Abkürzungen, ausgelassene 

Umwege und abweichende Kilometerangaben auf-

wies. Für das Finanzamt hätten diese Mängel die 

Anwendung der 1-%-Regelung gerechtfertigt, das 

FG widersprach dem aber. 

Nach seiner Auffassung sind im entschiedenen Fall 

die Angaben, trotz der aufgeführten Mängel, insge-

samt schlüssig und damit auch steuerlich anzuer-

kennen. Bei Einzelfällen ist es Aufgabe des Finanz-

amts, fehlende Angaben aus vorliegenden Unterla-

gen zu ermitteln, sodass Unklarheiten geklärt wer-

den können.  

Sofern die gemachten Angaben in dem jeweiligen 

Einzelfall noch glaubhaft sind, darf nicht zur 1-%-

Regelung gewechselt werden. Nach Auffassung des 

FG ist diese aufgrund einer möglichen Übermaßbe-

steuerung nicht leichtfertig anzuwenden. 

22. Umlage der Grundsteuer auf Mieter 

Unabhängig davon, ob es sich um einen gewerbli-

chen oder privaten Mieter handelt, können be-

stimmte Kosten des Vermieters auf den Mieter um-

gelegt werden, welche dieser durch die Nebenkos-

ten zahlt. Während aber die gezahlte Miete bei Pri-

vatpersonen zu der eigenen Vermögenssphäre ge-

hört, ist die Mietzahlung bei Unternehmern als Be-

triebsausgabe anzusetzen. Diese ist einschließlich 
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der Nebenkosten auch bei der Gewerbesteuerbe-

rechnung zu berücksichtigen, entschied der Bun-

desfinanzhof (BFH). 

In einem vom BFH am 02.02.2022 entschiedenen 

Fall mietete ein Gewerbetreibender ein Büroge-

bäude für seine Firma an. Laut dem Mietvertrag 

hatte er neben weiteren Kosten auch die anfallende 

Grundsteuer zu zahlen. Das Finanzamt berücksich-

tigte die Zahlungen der Grundsteuer als Bestandteil 

der Miete. Damit ist der Betrag auch bei der Ge-

werbesteuerberechnung zu berücksichtigen. Ein 

Achtel der im Veranlagungszeitraum getätigten 

Mietzahlungen für die Nutzung unbeweglicher Wirt-

schaftsgüter des Anlagevermögens ist dem Gewinn 

bei der Gewerbesteuerberechnung hinzuzurech-

nen, sofern die Aufwendungen den Gewinn vorher 

gemindert haben.  

Der BFH stimmte dem Ansatz des Finanzamts zu. 

Unter den Mietaufwendungen sind nicht nur die rei-

nen Mietzahlungen zu verstehen, sondern auch 

umgelegte Kosten wie hier die Grundsteuer. Eine 

Hinzurechnung bei der Gewerbesteuerberechnung 

ist demnach vorzunehmen. Nicht in Ordnung wäre 

es dagegen, wenn diese Hinzurechnung vermindert 

wird, indem der Mieter Aufwendungen des Vermie-

ters übernimmt und dieser dafür nur einen vermin-

derten Mietzins erhält. 

23. Überhöhte Verzinsung eines 

Gesellschafterdarlehens als vGA 

Sog. verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) 

zeichnen sich dadurch aus, dass die Gesellschaft ei-

nem Gesellschafter einen geldwerten Vorteil zu-

kommen lässt. Dieser Vorteil besteht in Abwei-

chungen vom üblichen Marktwert, die durch das 

Gesellschaftsverhältnis begründet sind. Inwieweit 

eine hohe Verzinsung eines Gesellschafterdarle-

hens als vGA gilt, hatte der Bundesfinanzhof (BFH) 

mit Urteil v. 18.05.2021 zu entscheiden. 

 

Im entschiedenen Fall nahm eine inländische 

GmbH bei ihrer Alleingesellschafterin ein unbesi-

chertes Gesellschafterdarlehen im Jahr 2012 auf, 

das mit 8 % p. a. verzinst wurde. Die Alleingesell-

schafterin nahm bei ihren Gesellschaftern zu iden-

tischen Konditionen (8 % und unbesichert) in glei-

cher Höhe ein Darlehen auf. Daneben erhielt sie ein 

Bankdarlehen, welches mit ca. 5 % verzinst wurde, 

aber vollumfänglich besichert war. Das Finanzamt 

beurteilte die Differenz in Höhe von 3 % als vGA. 

Der BFH urteilte, dass der angestellte Fremdver-

gleich zur Feststellung einer vGA nicht ausreicht. 

Dadurch, dass das Gesellschafter-darlehen nach-

rangig und unbesichert ist, kann es nicht mit einem 

vorrangigen, besicherten Darlehen verglichen wer-

den. Ein fremder Dritter würde diese ebenso unter-

schiedlich behandeln. Er würde nicht nur die aktu-

elle Vermögenssituation seines Schuldners beden-

ken, sondern auch dessen zukünftige wirtschaftli-

che Entwicklung. In dieser Hinsicht liegt es nahe, 

dass er durch die fehlenden Sicherheiten und die 

Nachrangigkeit des Darlehens einen höheren Zins-

satz für seine Überlassung fordern könnte, als ein 

abgesicherter Darlehensgeber. 

24. Aufbewahrung von Rechnungen bei 

elektronischen Registrierkassen  

Nach den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes 

(UStG) muss der Unternehmer ein Doppel der 

Rechnung, die er selbst oder ein Dritter in seinem 

Namen und für seine Rechnung ausgestellt hat, so-

wie alle Rechnungen, die er erhalten oder die ein 

Leistungsempfänger oder in dessen Namen und für 

dessen Rechnung ein Dritter ausgestellt hat, 10 

Jahre aufbewahren. Die Rechnungen müssen für 

den gesamten Zeitraum die Anforderungen der 

Vorschriften des UStG erfüllen. Die Aufbewah-

rungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalender-

jahres, in dem die Rechnung ausgestellt worden ist. 

Nunmehr äußert sich das Bundesfinanzministerium 

zur Aufbewahrung von Rechnungen, die Unterneh-

mer mithilfe elektronischer oder computergestütz-

ter Kassensysteme oder Registrierkassen erteilen. 

Danach ist es hinsichtlich der erteilten Rechnungen 

ausreichend, wenn ein Doppel der Ausgangsrech-

nung (Kassenbeleg) aus den unveränderbaren di-

gitalen Aufzeichnungen reproduziert werden kann, 

die auch die übrigen Anforderungen der Grunds-

ätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoBD) erfül-

len, insbesondere die Vollständigkeit, Richtigkeit 

und Zeitgerechtigkeit der Erfassung. 

25. Nachweis der betrieblichen Nutzung 

für Investitionsabzugsbeträge und 

Sonder-AfA 

Steuerpflichtige, die einen Investitionsabzugsbe-

trag (IAB) und die Sonder-AfA nach § 7g EStG in 

Anspruch nehmen möchten, müssen bedenken, 

dass dies lediglich für bewegliche Wirtschaftsgüter 

des Anlagevermögens möglich ist, wenn diese fast 

nur betrieblich genutzt werden. Die Privatnutzung 

darf 10 % der Gesamtnutzung nicht übersteigen.  
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Dies führt insbesondere bei Pkw in der Praxis häufig 

zu Schwierigkeiten, die jeweiligen Nutzungsanteile 

nachzuweisen. 

Als Nachweis für den Anteil der privaten Nutzung 

eignet sich ein ordnungsgemäß geführtes Fahrten-

buch grundsätzlich am besten. Wendet der Steuer-

pflichtige dagegen die 1-%-Regelung an, besagt 

dies nur, dass die betriebliche Nutzung mehr als 

50 % beträgt. Ob allerdings eine Privatnutzung von 

weniger als 10 % vorliegt, lässt sich daraus nicht 

ableiten. Bei Anwendung der 1-%-Regelung geht 

die Finanzverwaltung daher grundsätzlich von ei-

nem schädlichen Nutzungsumfang aus. 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 

16.03.2022 zu dieser Thematik Stellung genom-

men. Ein selbstständiger Unternehmer bildete IAB 

für zukünftige Käufe von Pkw und kaufte diese 

schließlich auch zu den geplanten Zeitpunkten mit 

Abzug der Sonder-AfA. Für den gesamten Fuhrpark 

wird die 1-%-Regelung angewandt, Fahrtenbücher 

werden nicht geführt. Aus diesem Grund versagte 

das Finanzamt IAB und Sonder-AfA, hier könne 

nicht von einer fast ausschließlich betrieblichen 

Nutzung ausgegangen werden. 

Das Finanzgericht Münster übernahm in seinem Ur-

teil (Urt. v. 10.07.2019 – 7 K 2862/17 E) diese Auf-

fassung. Der BFH gab der Revision jedoch statt und 

hob das Urteil des Finanzgerichts auf. Dieses hat 

nunmehr erneut über den Sachverhalt zu entschei-

den. Der BFH führt aus, dass das Finanzgericht 

zwar richtig festgestellt habe, dass keine Fahrten-

bücher als Nachweis vorlagen, trotzdem sei die An-

erkennung von IAB und Sonder-AfA möglich, da 

das Vorlegen anderer Beweise zulässig sei. Mit Ver-

weis auf die laufende Rechtsprechung des BFH 

lasse sich feststellen, dass es bei den erforderlichen 

Nachweisen keine Beschränkung auf Fahrtenbü-

cher gebe, ebenso fehle es an einer entsprechen-

den gesetzlichen Vorschrift. 

Hinweis: Bei Kapitalgesellschaften gibt es – an-

ders als bei Personengesellschaften und Einzelun-

ternehmen – keine Privatsphäre, daher ist hier im-

mer von einer vollständigen betrieblichen Nutzung 

des Pkw auszugehen. 

 

26. Längere Frist beim Investitonsab-

zugsbetrag 

Der Investitionsabzugsbetrag (IAB) sorgt dafür, 

dass für bestimmte künftige Anschaffungen oder 

Herstellungen vorab eine Gewinnminderung vorge-

nommen wird. Dies eröffnet ein Zeitfenster von 

grundsätzlich 3 Jahren, um die Investition durch-

zuführen. Die Steuerlast wird so in ein späteres 

Jahr verlagert. Lässt der Steuerpflichtige die 3-Jah-

res-Frist verstreichen, ohne eine Investition vorzu-

nehmen, muss er die vorgenommene Gewinnmin-

derung rückgängig machen und im Regelfall eine 

Steuernachzahlung plus Zinsen leisten.  

Um für kleine und mittlere Unternehmen mehr Fle-

xibilität und eine Planungssicherheit während der 

Corona-Krise zu schaffen, hat der Gesetzgeber eine 

Ausdehnung der Investitionsfrist für in 2017 und 

2018 gebildete IAB vorgesehen. Danach haben 

Steuerpflichtige für in 2017 gebildete IAB 5 Jahre 

Zeit, um die geplante Investition durchzuführen. 

Für in 2018 gebildete IAB sind 4 Jahre für die ge-

plante Anschaffung oder Herstellung vorgesehen. 

Es sollte den Steuerpflichtigen damit möglich ge-

macht werden, auch in 2022 noch geplante Inves-

titionen zu tätigen.  

Da die wirtschaftliche Lage aufgrund Corona aber 

weiterhin angespannt blieb, wurde die Investitions-

frist um noch ein weiteres Jahr verlängert, sodass 

die Steuerpflichtigen ihre geplanten Investitionen 

ohne steuerliche Folgen auch noch im gesamten 

Jahr 2023 tätigen können. Erfolgt dies, ist der IAB 

nicht rückgängig zu machen und auch die Nachzah-

lung nicht zu verzinsen. Damit haben die Steuer-

pflichtigen nun 4, 5 bzw. 6 Jahre Zeit, die geplanten 

Anschaffungen zu tätigen. 

Bildungsjahr  

des IAB 

Frist Aufzulösen bis 

Jahr 

2017 6 Jahre 2023 

2018 5 Jahre 2023 

2019 4 Jahre 2023 

27. Weihnachts-/Betriebsfeier 

Zuwendungen für Betriebsveranstaltungen wie 

„Weihnachtsfeiern“ bleiben bis zu einem Betrag in 

Höhe von 110 € steuerfrei, auch wenn der Betrag 

pro Veranstaltung und Arbeitnehmer überschritten 

wird. Nur der überschrittene Betrag ist dann 

steuer- und sozialversicherungspflichtig.  
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Zu den Zuwendungen gehören alle Aufwendungen 

des Arbeitgebers einschließlich Umsatzsteuer un-

abhängig davon, ob sie einzelnen Arbeitnehmern 

zurechenbar sind oder ob es sich um den rechneri-

schen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstal-

tung handelt, die der Arbeitgeber gegenüber Drit-

ten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstal-

tung aufwendet. 

Beispiel: Die Aufwendungen für eine Betriebsver-

anstaltung betragen 10.000 €. Der Teilnehmerkreis 

setzt sich aus 75 Arbeitnehmern zusammen, von 

denen 25 von je einer Person begleitet werden. Die 

Aufwendungen sind auf 100 Personen zu verteilen, 

sodass auf jede Person ein geldwerter Vorteil von 

100 € entfällt.  

Sodann ist der auf die Begleitperson entfallende 

geldwerte Vorteil dem jeweiligen Arbeitnehmer zu-

zurechnen. 50 Arbeitnehmer haben somit einen 

geldwerten Vorteil von 100 €, der den Freibetrag 

von 110 € nicht übersteigt und daher nicht steuer-

pflichtig ist.  

Bei 25 Arbeitnehmern beträgt der geldwerte Vorteil 

200 €. Nach Abzug des Freibetrags von 110 € ergibt 

sich für diese Arbeitnehmer ein geldwerter Vorteil 

von jeweils 90 €. Er bleibt dann sozialversiche-

rungsfrei, wenn ihn der Arbeitgeber mit 25 % pau-

schal besteuert.  

Ungeklärt war in diesem Zusammenhang, wie mit 

den Kosten für Absagen von Kollegen zu verfahren 

ist, die an der Feier nicht teilnehmen können, für 

die die Kosten aber dennoch angefallen sind. Dazu 

äußert sich das Finanzgericht Köln (FG) in seiner 

Entscheidung vom 27.06.2018 zugunsten der 

Steuerpflichtigen. Danach wären Absagen von Kol-

legen anlässlich einer Betriebsveranstaltung steu-

errechtlich nicht zulasten der tatsächlich Feiernden 

gegangen. 

Anders sieht das der Bundesfinanzhof in seinem Ur-

teil vom 29.04.2021. Nach seiner Auffassung ist 

der Ansatz der Zuwendungen anteilig auf die Teil-

nehmer und deren Begleitpersonen zu berechnen. 

Bei dem Wertansatz sind alle Aufwendungen zu be-

rücksichtigen, welche mit der Veranstaltung in Zu-

sammenhang stehen, unerheblich davon, ob die 

Arbeitnehmer dadurch einen Vorteil haben oder 

nicht. Anschließend sind diese Kosten gleichmäßig 

auf die „teilnehmenden“ Arbeitnehmer aufzuteilen. 

Anmerkung: Durch diese Entscheidung können 

sich lohnsteuerlichen Folgen für den Arbeitnehmer 

ergeben, die zu einer übermäßigen Steuerlast füh-

ren. Denn in einem solchen – praxisnahen – Fall 

müsste der Arbeitnehmer ein Mehr an Zuwendung 

versteuern als ihm der Arbeitgeber zugedacht hat. 

In der Regel versteuert der Arbeitgeber den Mehr-

betrag aber pauschal. 

Bitte beachten Sie! Eine begünstigte Weih-

nachts-/Betriebsveranstaltung liegt nur dann vor, 

wenn sie allen Angehörigen des Betriebs oder eines 

Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine Be-

triebsveranstaltung wird als „üblich“ eingestuft, 

wenn nicht mehr als zwei Veranstaltungen jährlich 

durchgeführt werden. Auf die Dauer der einzelnen 

Veranstaltung kommt es nicht an. Demnach kön-

nen auch mehrtägige Betriebsveranstaltungen be-

günstigt sein. 

28. Geschenke an Geschäftsfreunde 

 

Geschenke – insbesondere zum Jahresende – also 

„Sachzuwendungen“ an Personen, die nicht Arbeit-

nehmer des Unternehmers sind – wie z.  B. Kunden 

oder Geschäftsfreunde –, dürfen als Betriebsausga-

ben abgezogen werden, wenn die Kosten der Ge-

genstände pro Empfänger und Jahr 35 € ohne Um-

satzsteuer (falls der Schenkende zum Vorsteuerab-

zug berechtigt ist) nicht übersteigen.  

Ist der Betrag höher oder werden an einen Emp-

fänger im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke 

überreicht, deren Gesamtkosten 35 € übersteigen, 

entfällt die steuerliche Abzugsmöglichkeit in vollem 

Umfang.  

Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht 

der Fiskus davon aus, dass es sich um Streuwerbe-

artikel handelt. Hierfür entfällt auch die Aufzeich-

nungspflicht der Empfänger.  

Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis 

zu 10.000 € im Jahr pro Empfänger mit einem Pau-

schalsteuersatz von 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und 

pauschaler Kirchensteuer) versteuern. Der Auf-

wand stellt jedoch keine Betriebsausgabe dar! Der 

Empfänger ist von der Steuerübernahme zu unter-

richten.  

Geschenke an Geschäftsfreunde aus ganz persönli-

chem Anlass (Geburtstag, Hochzeit und Hochzeits-

jubiläen, Kindergeburt, Geschäftsjubiläum) im 

Wert bis 60 € müssen nicht pauschal besteuert 

werden. Das gilt auch für Geschenke an Arbeitneh-

mer (siehe folgenden Beitrag). Übersteigt der Wert 

für ein „Geschenk an Geschäftsfreunde“ jedoch 

35 €, ist es nicht als Betriebsausgabe absetzbar! 
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29. Geschenke an Arbeitnehmer 

Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben 

den üblichen Zuwendungen (Blumen o. Ä.) auch 

ein Geschenk zum Jahresende überreichen, kann er 

auch die besondere Pauschalbesteuerung nutzen.  

Auch Geschenke an Mitarbeiter können danach bis 

zu einer Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro Ar-

beitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-

Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) pauschal 

besteuert werden. Sie sind allerdings sozialversi-

cherungspflichtig. In diesem Fall kann der Arbeit-

geber die Aufwendungen aber als Betriebsausga-

ben ansetzen. 

30. Verlängerte Frist für degressive 

Abschreibung 

Zum 01.01.2020 wurde die degressive Abschrei-

bung (AfA) befristet wieder eingeführt. Danach 

können bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-

vermögens, die nach dem 31.12.2019 und vor dem 

01.01.2022 angeschafft oder hergestellt worden 

sind, degressiv abgeschrieben werden. 

Die Frist zur Anwendung der degressiven AfA 

wurde nun um ein weiteres Jahr verlängert und gilt 

damit auch für Wirtschaftsgüter, die im Jahr 2022 

angeschafft oder hergestellt worden sind. 

Die degressive AfA kann nach einem unveränderli-

chen Prozentsatz vom jeweiligen Restwert vorge-

nommen werden. Der dabei anzuwendende Pro-

zentsatz darf höchstens das Zweieinhalbfache des 

bei der AfA in gleichen Jahresbeträgen in Betracht 

kommenden Prozentsatzes betragen und 25 % 

nicht übersteigen. 

31. Aufbewahrungsfristen 

 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss 

des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in 

das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungs-

bilanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht 

aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief emp-

fangen oder abgesandt worden oder der Buchungs-

beleg entstanden ist. Im Einzelnen können nachfol-

gend aufgezeigte Unterlagen nach dem 31.12.2022 

vernichtet werden: 

Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: 

Bücher, Inventare, Bilanzen, Rechnungen und Bu-

chungsbelege (Offene-Posten-Buchführung) – d. h. 

Bücher mit Eintragung vor dem 1.1.2013, Bilan-

zen und Inventare, die vor dem 1.1.2013 aufge-

stellt sind, sowie Belege mit Buchfunktion. 

Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: 

Empfangene Handels- und Geschäftsbriefe sowie 

Kopien von abgesandten Handels- und Geschäfts-

briefen, sonstige Unterlagen – d. h. Unterlagen und 

Lohnkonten, die vor dem 1.1.2017 entstanden 

sind. 

*Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht end-

gültig und soweit Rechtsbehelfs- oder Klagever-

fahren anhängig sind. 

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen eine individuelle Be-

ratung nicht ersetzen können. Trotz sorgfältiger und gewissenhaf-

ter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für 

den Inhalt. 
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